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fiui eine Anfrage der ilbge ordne ten l\I 2 r kund Genossen1 

betreffend die Anordnung von Bekleidungsvorschriften durch Direktorer' von 

Wioncr Ni-i;telschulan, teilt Bundesminister für Unterricht Dr. D r i 1.1 121 e 1 

Die rtechtsgrundlage dafür, dass es den Schülern untersagy wi~d9 in einer 

den'~rziehungsaufgaben der Schule widersprechenden Kleidung zum UntcrL"icll.t zu 

erschoinen, ist derzeit· im § 11 Absa tz 1 der Allgemeinen Schulordnun,:-; für 

!'littelscLulen, BGBL Nr. 294/1937, g2geben. In dieser Vorschrift lwis.:3t es 

untor c:nderem, dass die Schüler sich vor Beginn des Unterrichtos anständig 

gekleidet in der Schule einzufinden haben. 

:.k3n.n einzelne ErzL;hungsberechtigte der Ansicht sind, class Gine in 

ZusaIlE"onll.ang damit getroffene Anordnung einer Schuldirektion nicht mit dem 

Sinne der Vorschrift in 'Sinldang steht, können sie eine i\ufsiehts1)Qscll.werde 

bei dor zuständigen Schulaufsichtsbehörde einbringen. 
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